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Anlage  'I zum  Bescheid

für  2020  über
Körperschaftsteuer

umfang der  Steuerbefreiung
Die Körperschaft  ist  tei1weise  nach § 5 Abs.  1 Nr.  9 KStG von der Körperschaftsteuer  befreit.

Hinweise  zur  Steuerbeg(]nstigung

Die Körperschaft  fördert  1m Sinne  der ffig 51 ff.  Aü aussch1ieß1ich  und unmitte1bar  fo1gende
gemeinnützige  Zwecke:
- Förderung  des  Woh1fahrtswesens  (§ 52 Abs.  2 Satz  1 Nr.  9 Aü)

Hinwefs  zur Ausstel1ung  von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft  ist  berechtigt,  für  Spenden,  die ihr  zur Verwendung  f(ir  diese  Zwecke zugewendet
werden,  Zuwendungsbestätigungen  nach amtlich  vorgeschriebenem  Vordruck  (g 50 Abs.  1 EStDV)  auszu-
ste11en.  Die amt1ichen  Muster  für  die  Ausste11ung  steuer1icher  Zuwendurigsbestätigungen  stehen  im
Internet  unter  https://www.forrnu1are-bfinv.de  a1s ausfü11bare  Formu1are  zur Verfügung.

Die Körperschaft  'ist berechtigt,  f(]r  IVlitg1iedsbeiträge  Zuwendungsbestätigungen  nach amt1ich  vorge-
schriebenem  Vordruck  (§ 50 Abs.  1 EStDV) auszustel1en.

Zuwendungsbestätigungen  für  Spenden und ggf.  Mitg1iedsbeiträge  dürfen  nur ausgeste11t  werden,
wenn das Datum dieses  Freiste11ungsbescheides  nicht  1anger  a1s fünf  Jahre  zurück'liegt.  Die Fr1st
ist  taggenau  zu berechnen  (g 63 Abs.  5 Aü).

Haftung  bef  unrichtigen  Zuwendungsbestätfgungen  und feh'lverwendeten  Zuwendungen
Wer vorsätz1ich  oder grob  fahr1ässig  eine  unrichtige  Zuwendungsbestätigung  ausstel1t  oder veran-
1asst,  dass Zuwendungeri  nicht  zu den in der Zuwendungsbestätigung  angegebenen  steuerbegünst'igten
Zwecken verwendet  werden,  haftet  für  die  entgangene  Steuer.  Dabei  wird  die  entgangene  Einkommen-
steuer  oder Körperschaftsteuer  mit 30 %, die  entgangene  Gewerbesteuer  pauscha1  mit  15% der  Zuwen-
dung angesetzt  (§ lOb Abs.  4 EStG,  % 9 Abs.  3 KStG,  @ 9 Nr.  5 GewStG).

Hinweis  zum Kapfta1ertragsteuerabzug
Bei Kapita1erträgen,  die  bis  zum 31. 12.2023  zuf1ie13en,  reicht  für  die  Abstandnahme  vom Kapita1-
ertragsteuerabzug  nach § 44a Abs. 4 und 7 sowie  Abs.  4b Satz  1 Nr.  3 und Abs.  10 Satz  1 Nr.  3
EStG die  Vor1age  dfeser  An1age oder die  Über1assung  einer  amt1ich  beg1aubigten  Kopie  dieser

%, :.': An1age aus.  Das Gleiche  gilt  bis  zum o.  a.  Zeitpunkt  für  die  Erstattung  von Kapita1ertrag-
steuer  nach § 44b Abs. 6 Satz  1 Nr. 3 EStG durch  das depotführende  Kredit-  oder  Finanzdienst1ei-
st  ungsi  nstit  ut.

Die Vor1age  dieser  An1age zum Bescheid  ist  unzulässig,  wenn die  Erträge  in einem  wirtschaft1ichen
Geschäftsbetrieb  anfallen,  für  den die  Befreiung  von der Körperschaftsteuer  ausgeschlossen  1st.

Anmerkungen
Bitte  beachten  Sie,  dass die  Inanspruchnahme  der Steuerbefreiungen  auch  in Zukunft  von der  tat-
säcfüichen  Geschäftsführung  abhängt,  die  der Nachpfüfung  durch  das Finanzamt  - ggf.  im Rahmen ei-
ner Außenpr(]fung  - unter1iegt.  [)ie tatsach1iche  Geschäftsführung  muss auf die  aussch1iefüiche
und unmitte'lbare  Erfü1lung  der steuerbegunstigten  Zwecke gerichtet  sein  und die  Bestimmungen  der
Satzung  beachten.
Dies muss auch künftig  durch  ordnungsmäßige  Aufzeichnungen  (Aufste11ung  der Eirinahmen  und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht,  Vermögensübersicht  mit Nachwelsen  uber Bi1dung  und Entwick1ung  der  Rück-

-  1agen)  nachgewiesen  werden  (g 63 ACI).
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